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Aktionsplan für die Gemeinde Bestwig 
 

Ziel und Inhalt 
 
Umfragen haben gezeigt, dass sich rund 60 % der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 
durch Verkehrslärm belästigt fühlen. Die Folgen von Lärmbelästigungen sind Stress und 
erhöhte gesundheitliche Störungen unterschiedlichster Art. Überdies sind erhöhte Lärmpegel 
auch mit sozialen Problemen verbunden. Denn wer es sich leisten kann, verlässt 
lärmbelastete Wohngebiete. Personen mit geringem Einkommen haben dagegen oftmals 
nicht die Wahl und müssen in „laute“ Wohnungen ziehen oder dort bleiben. 
 
Gerade beim Straßenlärm hat die Belastung der Einwohner in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Hier will die Europäische Union mit der Umgebungslärmrichtlinie und den 
damit verbundenen Aktionsplänen der Kommunen entgegenwirken. Ziel ist es, schädliche 
Auswirkungen und Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern und zu vermindern, 
beziehungsweise es soll ihrem Entstehen vorgebeugt werden. 
Die europäische Richtlinie ist die Basis zur Schaffung eines gemeinsamen Konzeptes zur 
Bewertung und Bekämpfung des Umgebungslärms. Anhand von harmonisierten 
Bewertungsmethoden werden Lärmkarten erstellt, welche die Art der Belastung beschreiben 
und als Grundlage für die Lärmaktionspläne dienen. 
 
Unterschieden wird in zwei Untersuchungsstufen. Dieser Lärmaktionsplan der Gemeinde 
Bestwig betrifft die Stufe 1, wobei für die Gemeinde Bestwig folgende Parameter relevant 
sind: 
 

- Straßenverkehr auf Hauptverkehrsstraßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen)  
> 6 Mio. Kfz/a 
 

- Schienenverkehr auf Haupteisenbahnstrecken  
> 60.000 Züge / a 

 
Ausgehend vom Betrieb dieser Lärmquellen wurden unter Berücksichtigung des Geländes 
und der Bebauung die Geräuscheinwirkungen (Immissionen) berechnet und kartiert. 
Lärmprobleme im Sinne des § 47 d Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 
welche eine Lärmaktionsplanung zur Regelung der Lärmprobleme und Lärmauswirkungen 
grundsätzlich  erforderlich machen (gilt nicht in Gewerbe- oder Industriegebieten), liegen 
insbesondere vor, wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen 
schutzwürdigen Gebäuden ein LDEN (gemittelter Schalldruckpegel über alle 24-stündigen 
Tage eines Jahres) von 70 dB(A) oder ein LNIGHT (gemittelter Schalldruckpegel über alle 
achtstündigen Nachtzeiten �  22 bis 6 Uhr �  des Jahres) von 60 dB(A) erreicht oder 
überschritten wird.  
 
 
Beschreibung der Umgebung und der zu berücksichtige nden Lärmquellen: 
 
Die Gemeinde Bestwig liegt außerhalb der Ballungsräume mitten im Hochsauerlandkreis im 
Westen von Deutschland. Zu den Nachbargemeinden existieren weite Grün- und 
Waldflächen. Nächstes Oberzentrum ist Dortmund, verkehrlich über Autobahn und 
Schienenverkehr zu erreichen. 
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Hauptlärmquellen, welche in die Gemeinde einwirken, sind 
 

Haupt-Straßenverkehr 
 
Name Kfz/a Lage 
B 7 7,0 Mio West-Ost durch die Gemeinde 
L 776 1,6 Mio Nord-Süd durch die Gemeinde 
 

Haupt-Schienenverkehr 
 
Name Züge/a Lage 
Hagen - Kassel 29.200 West-Ost durch die Gemeinde 
 
Flughafen  
 
Name Bewegung/a Lage 
---   
 
 

Zuständige Behörde 
 
Gemeinde Bestwig; Bau- und Umweltamt; Rathausplatz 1; 59909 Bestwig; Telefon: 02904-
9870: Fax: 02904-987274, Homepage: www.bestwig.de 
 
 

Rechtlicher Hintergrund 
 
Die Aktionsplanung erfolgt auf Grund der EG-RL 2002/49/EG und deren Umsetzung in der 
Bundesrepublik Deutschland in §§ 47a - f des BImSchG. 
 
 
Geltende Grenzwerte gem. Artikel 5 der RL 2002/49/E G 
 
Die von der Bundesrepublik der EU mitgeteilten Grenzwerte sind veröffentlicht unter: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/german
y/dezip/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/reporting_2005/ms_reports/german
y/reporting2005_d2002-49/_DE_1.0_&a=d 
 
 
Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
 
Die Ergebnisse der Lärmkarten wurden von den Ballungsraumkommunen bzw. dem LANUV 
ermittelt und im Internet unter www.umgebungslaerm.nrw.de veröffentlicht. Für die 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes führte das Eisenbahnbundesamt die 
Lärmkartierung durch. Die Veröffentlichung erfolgte unter: http://www.eisenbahn-
bundesamt.de/Service/laerm/ laerm_karten.htm. 
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Bewertung, Probleme, verbesserungsbedürftige Situat ionen 
 
Für die einzelnen Plangebiete wurden folgende Teilaktionspläne erstellt: 
 
Planbezeichnung   Ortslage Lärmart 
 Bestwig-2008-1 B 7 (Ortsdurchfahrt) Verkehrslärm 

 
 
Spezielle Aktionspläne wurden in der Gemeinde Bestwig bisher nicht erstellt. Den Aspekten 
des Lärmschutzes wurde jedoch bei allen Planungen von Verkehrswegen sowie in der 
Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren innerhalb der geltenden Anforderung 
Rechnung getragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geltenden nationalen 
Anforderungen sogar strenger als die Anforderungen der europäischen Lärmaktionsplanung 
sind. 
 
In der Stufe 1 der Lärmaktionsplanung ist in der Ge meinde Bestwig  lediglich eine 
relevante Lärmquelle zu beachten und betrifft den S traßenverkehr auf der 
Ortsdurchfahrt B 7 im Ruhrtal. Betroffen hiervon si nd die Ortsteile Velmede, Bestwig, 
Borghausen, Alfert und Nuttlar. 
 
Die zentrale Lage der B 7 im Ruhrtal in Verbindung mit einer dichten Bebauung lassen an 
diesem Straßenabschnitt wirkungsvolle bauliche Strategien für eine Lärmminderung jedoch 
nicht zu. Auf Grund der topographischen Gegebenheiten ist daher lediglich durch den Bau 
einer Ortsumgehung eine spürbare Reduzierung des Verkehrslärms zu erzielen. 
 
 
Bereits vorhandene oder geplante Maßnahmen zur Lärm minderung 
 
[X] Verkehrsplanung 
[ ] Raumordnung 
[ ] auf die Quelle ausgerichtete Maßnahmen 
[ ] Wahl von Quellen mit geringer Lärmentwicklung 
[ ] Verringerung der Schallübertragung 
[ ] verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize 
[ ] sonstige: ______________________________ 
 
In der Gemeinde Bestwig ist bereits seit vielen Jahren der Weiterbau der Autobahn A 46 
zwischen den Ortsteilen Velmede und Nuttlar vorgesehen. Dies wäre mit einer erheblichen 
Entlastung der Ortsdurchfahrt B 7 verbunden, da als Folge dieser Baumaßnahme eine 
beträchtliche Reduzierung der durch den Straßenverkehr verursachten Lärmbelastungen in 
den Ortschaften Velmede, Bestwig, Borghausen, Alfert und Nuttlar zu erwarten ist.   
Nach einem jahrzehntelangen Planungsverfahren wurde zwischenzeitlich der 
Planfeststellungsbeschluss für das betreffende Teilstück (Länge ca. 6 km) der A 46 zwischen 
Velmede und Nuttlar unterzeichnet. Unter diesen Umständen soll nach Auskunft von NRW-
Verkehrsminister Lienenkämper noch im Jahr 2009 mit den Bauarbeiten begonnen werden. 
Die Vorbereitungen laufen laut Aussage des Landesbetriebes Straßen NRW bereits. Derzeit 
wird mit dem „ersten Spatenstich“ im September 2009 gerechnet. 
 
Für diesen Lärmaktionsplan ist festzustellen, dass der Bund Straßenbaulastträger für die B 7 
ist. Die Zuständigkeit für evtl. zusätzlich durchzuführende Lärmschutzmaßnahmen in diesem 
Plangebiet liegt somit beim Landesbetrieb Straußenbau NRW. 
Daher wurde zwischenzeitlich auch der Landesbetrieb angeschrieben und um Prüfung der  
im Auftrag des LANUV ermittelten und berechneten Lärmangaben im Bereich der 
Ortsdurchfahrt Bestwig und darüber hinaus um eine Aussage bezüglich ggf. vorgesehener 
Lärmsanierungsmaßnahmen gebeten. Das Anschreiben der Gemeinde Bestwig vom 
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11.12.2008 sowie das Antwortschreiben des Landesbetriebes vom 16.01.2009 ist diesem 
Aktionsplan als Anlage beigefügt. Hierin wird erläutert, dass das Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes NRW den Neubau der A 46 Velmede – Nuttlar und den Zubringer B 
480n am 31.10.2008 planfestgestellt hat. Es wird weiter ausgeführt, dass diese Maßnahme 
unmittelbare Auswirkungen auf die Verkehrssituation im Bereich der Ortsdurchfahrt hat. 
Danach wird auch hier eine erhebliche Entlastung durch den Neubau der A 46 auf der B 7 
erwartet, wodurch die Lärm- und Abgasimmissionen spürbar abnehmen sollen. Die zügige 
Realisierung der Maßnahme wird angestrebt. 
 
Bezüglich passiver Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Dämmschutzmaßnahmen an betroffenen 
Gebäuden) teilt der Landesbetrieb mit, dass ein Großteil der unmittelbar an der B 7 
stehenden Wohngebäude in Bestwig bereits passive Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen 
der Lärmsanierung in den 80er und 90er Jahren erhalten haben. So wurden in diesem 
Bereich von 95 Anträgen auf Lärmschutz 78 genehmigt, wobei letztendlich 71 Projekte auch 
tatsächlich durchgeführt und erstattet wurden. 
 
Abschließend ist anzumerken, dass die Gemeinde Bestwig bereits am 17.12.2008 vorab ein 
Sachstandsbericht zum Stand der Lärmaktionsplanung über die Bezirksregierung an das 
LANUV zur Kenntnisnahme weitergeleitet hat. Hierin wird u.a. ausdrücklich 
daraufhingewiesen, dass kurzfristig mit dem Weiterbau der A 46 zwischen Velmede und 
Nuttlar gerechnet wird.  
Eine Aussage, ob unter diesen Voraussetzungen dann ggf. noch weitere 
Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt notwendig sind, kann zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. 
 
 
Maßnahmen in den nächsten 5 Jahren zur Lärmminderun g ggf. zum Schutz 
ruhiger Gebiete 
 
[X] Verkehrsplanung 
[ ] Raumordnung 
[ ] auf die Quelle ausgerichtete Maßnahmen 
[ ] Wahl von Quellen mit geringer Lärmentwicklung 
[ ] Verringerung der Schallübertragung 
[ ] verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize 
[ ] sonstige: ______________________________ 
 
Erläuterungen: 
 
Siehe unter Erläuterungen zu bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur 
Lärmminderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59909 Bestwig, den         

(Ralf Péus) 
Bürgermeister 
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Anlage 1:   Daten zu den Lärmkarten  
 
 
Lärmeinwirkung durch Straßenverkehr 
Zur Kennzeichnung der Einwirkung von Straßenverkehrslärm , der von Autobahnen, 
Bundes- und Landesstraßen mit mehr als 6 Millionen Kfz/Jahr ausgeht, wurde rechnerisch 
ermittelt: 
 
Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete in der Geme inde: 
 
Lden/dB(A): >55 >65 >75 
Größe/km2 0.61 0.24 0.02 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnunge n, Schulen und 
Krankenhäuser : 
 
Lden/dB(A): >55 >65 >75 
N Wohnungen 212 196 0 
N Schulgebäude 3 0 0 
N 
Krankenhausgebäude 

0 0 0 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der Menschen,  
die in Gebäuden wohnen mit Schallpegeln an der Fass ade von:  
  
Lden/dB(A): >55 .. � 60 >60 .. � 65 >65 .. � 70 >70 .. � 75 >75 
N 271 228 290 172 0 

 
Lnight/dB(A): >50 .. � 55 >55 .. � 60 >60 .. � 65 >65 .. � 70 >70 
N 197 302 237 1 0 

 
 

Lärmeinwirkung durch Flugverkehr 
Zur Kennzeichnung der Einwirkung von Fluglärm , der von Flugverkehr von Großflughäfen 
mit mehr als 50000 Bewegungen / Jahr ausgeht, wurde rechnerisch ermittelt: 
 
Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete in der Geme inde: 
 
Lden/dB(A): >55 >65 >75 
Größe/km2 - - - 

 
 
Geschätzte Gesamtzahl N der lärmbelasteten Wohnunge n, Schulen und 
Krankenhäuser : 
 
Lden/dB(A): >55 >65 >75 
N Wohnungen - - - 
N Schulgebäude - - - 
N 
Krankenhausgebäude 

- - - 
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Geschätzte Gesamtzahl N der Menschen,  
die in Gebäuden wohnen mit Schallpegeln an der Fass ade von:  
  
Lden/dB(A): >55 .. � 60 >60 .. � 65 >65 .. � 70 >70 .. � 75 >75 
N - - - - - 

 
Lnight/dB(A): >50 .. � 55 >55 .. � 60 >60 .. � 65 >65 .. � 70 >70 
N - - - - - 

 
 
 
Lärmeinwirkung durch Schienenverkehr 
Zur Kennzeichnung der Einwirkung von Schienenverkehrslärm, der von Schienenwegen 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz mit mehr als 60.000 Zügen pro Jahr ausgeht.  
 
Anmerkung: 
Messergebnisse durch die Einwirkung von Schienenverkehrslärm sind durch das 
Eisenbahnbundesamt auf Grund der relativ geringen Frequentierung im Bereich der 
Gemeinde Bestwig nicht ermittelt worden. 
 
 
 
Hinweis:  Die Daten sind bei der Lärmkartierung durch das LANUV, die 
Ballungsraumkommunen bzw. das Eisenbahnbundesamt ermittelt worden und den Berichten 
zur Lärmkartierung zu entnehmen. 
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Anlage 2:  Anschreiben der Gemeinde Bestwig an den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
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Anlage 3:  Stellungnahme des Landesbetriebes Straße nbau 
Nordrhein-Westfalen 

 
 
 
 


